
Konkubinatspaare müssen 
handeln, wenn sie dem 
Partner bei ihrem Ableben 
Vermögen zukommen 
lassen oder ihm zu Leb
zeiten Rechte einräumen 
wollen. 

Von einem Konkubinat spricht 
man im Alltag dann, wenn zwei 
Personen eine umfassende Wohn- 
und Lebensgemeinschaft ohne 
Trauschein bilden. Im Recht sieht 
die Lage weniger eindeutig aus. 
Je nach Fachgebiet müssen unter-
schiedliche Anforderungen er-
füllt sein, damit ein Konkubinat 
vorliegt.  

Ohne Regelung  
keine Rechte 
Anders als verheiratete Paare 
haben Konkubinatspaare kein 
gemeinsames Vermögen und sie 
sind gegenseitig nicht automa-

tisch erbberechtigt. Wenn Vorsor-
geeinrichtungen Hinterlassenen-
leistungen an den über lebenden 
Partner ausrichten, so tun sie  
dies auf freiwilliger Basis und  
nur unter bestimmten Vorausset-
zungen. 

Auch für die Aspekte des Zusam-
menlebens der Konkubinatspart-
ner gibt es keine festen Regelun-
gen. Sie können sich grundsätzlich 
nicht von Gesetzes wegen ge-
genseitig vertreten. Betreut ein 
Konkubinatspartner die Kinder, 
profitiert er zudem nicht auto-
matisch von den Sozialversiche-
rungsbeiträgen, die der erwerbs-
tätige Partner in die 1. und 2. 
Säule einbezahlt. Dies im Ge-
gensatz zu einem Ehepartner. 
Umso wichtiger ist es deshalb für 
Konkubinatspaare, ihre aktuelle 
Situation zu prüfen und entspre-
chende Massnahmen zu treffen. 

Daran ändert auch das neue  
Erbrecht nichts, das am 1. Januar 
2023 in Kraft treten wird. 

Nicht automatisch Erbe 
Mit dem neuen Erbrecht bleibt  
es für Konkubinatspaare dabei, 
dass sie keine gegenseitigen ge-
setzlichen Erbansprüche haben. 
Immerhin aber werden durch die 
Revision die Pflichtteile der Eltern 
abgeschafft und diejenigen der 
Nachkommen reduziert. Dadurch 
kann dem Konkubinatspartner mit 
einem Testament oder Erbvertrag 
künftig eine grössere Nachlass-
quote zugewendet werden. 

Die Expertinnen und Experten 
der Schwyzer Kantonalbank sind 
gerne für Sie da und unterstützen 
Sie rund um die Fragen der Absi-
cherung des Konkubinatspart-
ners sowie der Regelung des Zu-
sammenlebens.

SZKB VORSORGE
AUSGABE 02/2021
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EDITORIAL

Während das rechtliche Ver-
hältnis zwischen verheirateten 
Personen weitgehend geregelt 
ist, können Konkubinatspaare 
grundsätzlich nicht auf eine 
gesetzliche Regelung ihrer Be-
ziehung zurückgreifen. Möch-
ten sie Aspekte des Zusam-
menlebens regeln oder sich im 
Todesfall gegenseitig begüns-
tigen, müssen sie einige Vor-
kehrungen treffen. Welche Ins-
trumente sich dafür eigenen, 
erfahren Sie in unserer neuen 
SZKB Vorsorge. 

Dr. iur., Claudine Cavegn
Leiterin Erbschaftsberatung, 
Rechtsanwältin

Regelungen sind das A und O

DEN KONKUBINATSPARTNER ABSICHERN
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Regelungen zum Todesfall 

WEGE DER BEGÜNSTIGUNG  
Wer seinen Konkubinatspartner 
begünstigen möchte, muss  
rechtzeitig handeln. Nebst erb
rechtlichen Regelungen sind  
auch Begünstigungen bei der  
2. und 3. Säule zu prüfen.    

Erbrechtliche Ausgangslage 
Das Gesetz bestimmt den Ehepartner resp. 
den eingetragenen Partner und die Blutsver-
wandten als Erben (vgl. Grafik). Ohne be-
sondere Regelung geht der Konkubinatspart-
ner im Todesfall somit komplett leer aus. Dies 
ergibt womöglich unerwünschte Konstellati-
onen – so etwa, wenn ein getrenntlebender 
Noch-Ehepartner oder die Eltern des verstor-
benen Partners erben, der langjährige Part-
ner jedoch nicht zum Zuge kommt. 

Konkubinatspaare müssen sich bewusst sein, 
dass ihr Vermögen im Falle ihres Ablebens 
nur dann an ihren Partner weitergegeben 
wird, wenn sie ein Testament oder einen Erb-
vertrag errichtet haben. Ohne Regelung ist 
der Konkubinatspartner nicht erbberechtigt 
und kann die Belange des Nachlasses nicht 
mitbestimmen. Lebt er in einer Liegenschaft, 
die dem verstorbenen Partner gehört, muss 
er im äussersten Fall damit rechnen, von den 
Erben aus derselben verwiesen zu werden, 
weil sie diese selber bewohnen oder verkau-
fen möchten. 

Verfügungsfreiheiten nutzen
Es braucht also zwingend eine Regelung, um 
den Partner abzusichern. So kann dieser 
entweder als Erbe eingesetzt oder mit einem 
Vermächtnis – der Zuwendung eines Vermö-
genswertes – bedacht werden. 

Bei solchen Verfügungen von Todes wegen 
müssen allerdings die Pflichtteile bestimmter 
gesetzlicher Erben (Nachkommen, Ehegat-
te/eingetragener Partner und – bis Ende 
2022 – Eltern) beachtet werden. Bei diesen 
Mindestansprüchen handelt es sich um eine 
Quote des jeweiligen gesetzlichen Erban-
spruches. Die sog. «frei verfügbare Quote» 
ergibt sich nach Abzug dieser Pflichtteile und 
kann z.B. dem Konkubinatspartner zugewie-
sen werden. Würden die pflichtteilsge-
schützten Erben in einem öffentlich beurkun-

deten Erbvertrag auf ihren Mindestanspruch 
verzichten, kann der Konkubinatspartner 
mittels letztwilliger Anordnung zum Alleiner-
ben bestimmt werden. 

Unabhängig davon, wie stark der Konkubi-
natspartner begünstigt wird, müssen immer 
auch die Folgen im «Zweitversterbensfall» 
berücksichtigt werden. Ist es beispielsweise 
für den Erstversterbenden in Ordnung, wenn 
beim Nachversterben seines Partners dessen 
Erben in den Genuss des Vermögens des 
Erstversterbenden kommen? Oder soll das 
eigene Vermögen, das dem Partner vererbt 
wurde, nach dessen Ableben (teilweise) 
wieder an die eigene Herkunftsfamilie zu-
rück? Es ist wichtig, sich diese Fragen früh-
zeitig zu stellen und – wo nötig – Regelungen 
zu treffen. So können unerwünschte Folgen 
vermieden werden.  

1., 2. und 3. Säule 
Stirbt ein Konkubinatspartner, fliessen aus 
der 1. Säule keine Leistungen an den überle-
benden Partner. Auch die Pensionskasse ist 
gesetzlich nicht verpflichtet, im Todesfall 
«überobligatorische» Leistungen an den Kon-

kubinatspartner auszurichten. Ob und inwie-
weit der Konkubinatspartner von Leistungen 
der 2. und der 3. Säule profitiert, muss stets 
sorgfältig geprüft werden. Zudem müssen 
die von der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung 
bzw. Versicherung festgelegten Vorausset-
zungen eingehalten und die notwendigen 
Meldungen (z.B. schriftliche Meldung des 
Partners, Anpassung der Begünstigtenord-
nung) bereits zu Lebzeiten erstattet werden. 

In vielen Fällen ist zudem eine testamentari-
sche Begünstigung erforderlich, um den 
Partner bestmöglich abzusichern. Ausser-
dem kann es zur Absicherung des Partners 
sinnvoll sein, mittels einer Todesfallrisikopo-
lice den Konkubinatspartner (zusätzlich) zu 
begünstigen.

Steuerliche Ausgangslage
Der Kanton Schwyz erhebt keine Erbschafts-
steuern. Befindet sich jedoch der Wohnsitz 
des verstorbenen Partners oder eine Liegen-
schaft in einem Kanton, in dem Konkubinats-
paare erbschaftssteuerpflichtig sind (z.B. im 
Kanton Zürich), können teilweise erhebliche 
Steuern anfallen.
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Konkubinatspaare können nicht auf 
eine gesetzliche Regelung ihrer 
Beziehung zurückgreifen. Möchten 
sie das Zusammenleben regeln, 
stehen ihnen diverse Instrumente 
zur Verfügung. 

Während die Rechte und Pflichten von Ehe-
gatten im Gesetz weitgehend geregelt sind, 
bestehen beim Konkubinat kaum Normen. 
Konkubinatspaare sind naturgemäss nicht 
nur persönlich, sondern regelmässig auch fi-
nanziell miteinander verbunden: Dies gilt 
insbesondere, wenn das Paar gemeinsam 
Grundeigentum erwirbt, ein Geschäft be-
treibt oder gemeinsame Kinder hat. In all 
diesen Fällen stellen sich verschiedenste Fra-
gen, die beantwortet und gegebenenfalls 
geregelt werden sollten. 

Konkubinatsvertrag 
In einem Konkubinatsvertrag können Paare 
all die Punkte festhalten, die für sie wichtig 
sind. Möglich sind etwa Regelungen zur 
Kostenverteilung, zu Unterhaltsleistungen an 
den kinderbetreuenden Partner, zu Erzie-
hungsgutschriften, zu Vorsorgefragen oder 
darüber, wer die Liegenschaft im Falle einer 
Trennung zu welchen Konditionen überneh-
men darf. Zudem können Investitionen fest-
gehalten werden, die in eine gemeinsame 
Liegenschaft oder in ein Grundstück des an-
deren Partners getätigt wurden. 

Vorsorgeauftrag  
und Patientenverfügung 
Diese Instrumente sind sowohl für verheira-
tete wie auch unverheiratete Paare sinnvoll. 
Ohne besondere Ermächtigung haben die 
Konkubinatspartner kein umfassendes ge-
genseitiges Vertretungs-, Auskunfts- und Infor-
mationsrecht. Sollte ein Partner urteilsunfähig 
werden, kann ihn der andere nicht vertreten. 
Er darf ihn von Gesetzes wegen lediglich un-
ter bestimmten Voraussetzungen (gemeinsa-
mer Haushalt und Leistung von regelmässi-
gem, persönlichem Beistand) und nur in 
Bezug auf medizinische Massnahmen vertre-
ten. Für eine weitergehende Vertretung muss 
er entweder von der Erwachsenenschutzbe-
hörde als Beistand eingesetzt werden oder 
es wird ein Vorsorgeauftrag benötigt.

Vorkehrungen zu Lebzeiten   

WICHTIGE PUNKTE ZEITNAH REGELN  

Im Vorsorgeauftrag kann der Konkubinats-
partner mit der Vertretung in Bezug auf die 
Personen- und Vermögenssorge sowie im 
Rechtsverkehr betraut werden. Damit dieser 
gültig ist, muss er entweder von Hand nieder-
geschrieben, datiert und unterzeichnet oder 
öffentlich beurkundet werden. Im Falle einer 
Urteilsunfähigkeit muss der Vorsorgeauftrag 
von der Erwachsenenschutzbehörde geprüft 
und validiert werden, um für den Partner 
handeln zu können. 

Zudem ist es möglich, im Hinblick auf medizi-
nische Behandlungen eine Patientenverfü-
gung zu errichten und darin den Partner als 
entscheidungsbefugte Vertrauensperson zu 
bezeichnen. Die Patientenverfügung muss 
nicht handgeschrieben, jedoch unterschrie-
ben und datiert sein, damit sie Gültigkeit  
erhält.

Vollmacht 
Mit einer (im Einzelfall zu prüfenden) Voll-
macht kann ein Partner den anderen gegen-
über Dritten vertreten und Auskunft über des-

sen Belange erhalten. Eine solche Vollmacht 
gilt bereits vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit 
und soll die Vertretung im Alltag ermöglichen. 
Sie kann den Vorsorgeauftrag aber nicht er-
setzen. 

Individuelle Beratung lohnt sich
Gerade beim Zusammenleben im Konkubi-
nat sind die erb- und vorsorgerechtlichen 
Fragen vielfältig und komplex: Nutzen Sie 
deshalb das umfassende Wissen unserer 
Spezialistinnen und Spezialisten für eine in-
dividuelle Beratung.

Top informiert über  
Vorsorgethemen
Kennen Sie unsere Merkblätter Vorsorge? 

Diese machen Sie mit wichtigen Vorsorge-

fragen rund um die AHV, Pensionskasse 

etc. vertraut – kompakt, verständlich und 

übersichtlich. Bestellen können Sie die 

Merkblätter online unter www.szkb.ch/

merkblätter



Vorsorgezentrum
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+41 58 800 24 24
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